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ZEITGESPRÄCH

Neuverteilung 
der Sozialhilfelasten?

Ende April befürwortete die Mehrheit der Länder im Bundesrat eine Initiative 
Niedersachens, nach der der Bund zukünftig einen Teil der Sozialhilfelasten von den Ländern 

und Gemeinden übernehmen soll. Was spricht für, was gegen eine solche Lösung?

Birgit Breuel

Der Vorschlag Niedersachsens

Niedersachsen hat einen Ge
setzentwurf initiiert, der eine 

SOprozentige Übernahme der So
zialhilfekosten durch den Bund vor
sieht. Der Bundesrat hat diesem An
trag inzwischen mehrheitlich zuge
stimmt, womit der erste Schritt zur 
Realisierung unseres Vorschlags 
vollzogen ist.

Ziel der Gesetzesinitiative ist es 
zu verhindern, daß sich die Schere 
zwischen den finanzstarken Län
dern im Süden (Hessen, Baden- 
Württemberg, Bayern) einerseits 
und den finanzschwachen Ländern 
im Norden (Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Bremen, Niedersachsen) 
und Westen (Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland) ande
rerseits noch dramatischer öffnet 
und die Funktionsfähigkeit des Fö
deralismus gefährdet.

Hinter den regionalen Finanz
kraftunterschieden verbergen sich 
die Auswirkungen eines Wandels 
von Wirtschaftsstruktur und Wirt
schaftskraft. Das ist keine neue Er
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scheinung unserer Zeit; solche Ver
schiebungen hat es zu allen Zeiten 
zwischen verschiedenen Regionen 
gegeben.

Relativ neu sind dagegen die so
zialen Absicherungen gegen die 
Wechselfälle des (Arbeits)-Lebens, 
die die Auswirkungen des Struktur
wandels zum Nutzen des einzelnen 
und der Allgemeinheit durch Sozial
pläne, Arbeitslosengeld, Arbeitslo
senhilfe, Sozialhilfe etc. abfedern.

Die den Norden und Westen bela
stenden Krisen in den Wirtschafts
zweigen Kohle, Stahl und Schiffbau 
führen zu einer starken Ausweitung 
der Sozialbudgets in den Nord- und 
Westregionen und engen so die 
Möglichkeit ein, wichtige Zukunfts
investitionen zur Förderung der wirt
schaftlichen Entwicklung vorzuneh
men.

Auch vor dem Hintergrund, daß 
unser Grundgesetz den Bund ver
pflichtet, für die Wahrung der Ein
heitlichkeit der Lebensverhältnisse 
in der Bundesrepublik einzutreten.

sind folgerichtig die Leistungen 
nach dem ßundessozialhilfegesetz 
bundeseinheitlich geregelt. Dage
gen ist die Finanzierung der Sozial
hilfe bisher ausschließlich Sache 
von Ländern und Gemeinden.

Inzwischen übernimmt die Sozial
hilfe die Funktion einer finanziellen 
Absicherung bei längerer Arbeitslo
sigkeit und anhaltender Pflegebe
dürftigkeit. Diese Entwicklung war 
bei der Konzeption des Bundesso
zialhilfegesetzes weder absehbar 
noch beabsichtigt und übersteigt 
die finanziellen Möglichkeiten von 
Ländern und Gemeinden bei wei
tem.

Strukturschwäche 
bedingt Finanzschwache

Strukturverschiebungen bedeu
ten für die Regionen, in denen die 
schrumpfenden Industriezweige 
konzentriert sind, daß nicht nur hö
here Soziallasten entstehen, son
dern auch die Steuereinnahmen Zu
rückbleiben.
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Geringe Unternehmensgewinne 
und höhere Arbeitsiosenzahlen sind 
gleichbedeutend mit hinter dem 
Bundesdurchschnitt zurückbleiben
den Steuereinnahmen.

Diese Finanzkraftunterschiede 
bewirken, daß im Norden und We
sten weniger Geld für den Ausbau 
der Verkehrs- und Kommunikations
infrastruktur, zur Förderung des 
Technologietransfers zwischen öf
fentlichen Instituten und privaten 
Unternehmen, für die Verbesserung 
der Ausbildungsqualität und zur För
derung des kulturellen Umfeldes 
etc. ausgegeben werden kann 
Selbst bei optimalem Einsatz der 
vorhandenen Mittel kann die Aufhol- 
jagd der finanzschwachen Länder 
nur unbefriedigende Erfolge brin
gen. Getreu dem ökonomischen 
Prinzip strebt die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik zwar mit begrenztem 
Mitteleinsatz ein möglichst gutes Er
gebnis an, aber mit den vorhande
nen Finanzmitteln sind nun einmal 
auch die Erfolge begrenzt.

Finanzschwäche bedingt 
Investitionsschwäche

An den Investitionsausgaben 
zeigt sich der finanzielle Spielraum 
zur Gestaltung langfristiger Per
spektiven. Mit ihnen werden die 
Weichen gestellt, die die wirtschaftli
che Entwicklung einer Region aber 
auch der gesamten Volkswirtschaft 
beeinflussen.

Kohle, Stahl und Werften im Nord
westen waren einst Motor des Wie
deraufbaus und des deutschen 
Wirtschaftswunders. Die Probleme 
dieser Sektoren sind heute wesent
liche Ursache für die geringere re- 
g/onateWachstumsdynamik im Nor
den und Westen. Welcher These zur 
Erklärung des Strukturwandels man 
auch immer anhängt, auch die 
heute finanzstarken Länder werden 
auf Dauer kaum von strukturellen 
Verwerfungen verschont bleiben. 
Einige Anzeichen sprechen be-

Anteii der Sozialhilfe (netto) an 
der Finanzausstattung der 
Länder (nach LFA und BEZ)

in  V 
10

0

H, _  in V H
IOi

Norden

..-LD
Süden

ü

1986
Westen

LD

Süden

LFA; Länderfinanzausgieich
BEZ: Bundesergänzungszuweisungen
LD: Länderdurchschnitt.

reits dafür: Steigende Standortko
sten in den Ballungszentren des Sü
dens und Facharbeitermangel be
grenzen dort das Wachstum. Diese 
Faktoren sprechen für den Standort 
Nord- und Westdeutschland. Dann 
müssen die heute strukturschwa
chen Gebiete vorbereitet sein und 
die nötigen Verkehrs-, Kommunika
tions- und Forschungskapazitäten

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Birgit Breuel ist Ministerin 
der Finanzen des Landes 
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Dr Guntram Palm, 57, ist 
Finanzminister des Landes 
Baden-Württemberg.
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Parlamentarischer Staats
sekretär im Bundesministe
rium der Finanzen.

Herbert Schmalstieg, 45, ist 
Präsident des Deutschen 
Städtetages in Köln und 
Oberbürgermeister von 
Hannover

bereithalten. Niedersachsen hat 
hier in den letzten Jahren beson
dere Schwerpunkte gesetzt.

Eine stärkere Kreditfinanzierung 
öffentlicher Investitionen ist für die 
finanzschwachen Länder kein Aus
weg: Mehr Schulden führen schnell 
zu höheren Zinsausgaben und re
duzieren den Finanzierungsspiel
raum für die Folgejahre.

Da die Belastungen mit Sozial
ausgaben weiter stark steigen, ist 
für Niedersachsen und die anderen 
finanzschwachen Länder trotz Aus
gabendisziplin kein finanzieller 
Handlungsspielraum mehr vorhan
den.

Alte Instrumente für neue 
Probleme?

Aber -  so halten uns viele entge
gen -  zur Vermeidung solcher unter
schiedlichen Entwicklungen sind in 
der Bundesrepublik die Instrumente 
Finanzausgleich und Gemein
schaftsfinanzierungen gedacht. 
Diese Instrumente sind jedoch den 
Anforderungen der achtziger Jahre 
und des kommenden Jahrzehnts 
nicht mehr gewachsen.

Der bundesstaatliche Finanzaus
gleich wirkt im Prinzip als Einnah- 
menkraftausgleich und läßt damit 
die höheren /Ausgaöenbelastungen 
im Sozialbereich der Struktur- und fi
nanzschwachen Länder außer acht. 
Auch der 1987 gefundene, im allge
meinen durchaus zufriedenstel
lende Kompromiß zur Änderung 
des Finanzausgleichs betrifft dem
entsprechend nur die Einnahmen
seite und damit nur das halbe Pro
blem. Die überproportionale Bela
stung der Nordwest-Regionen mit 
Sozialkosten ist die andere Hälfte 
des gleichen Problems, die nun in 
Angriff genommen werden muß.

Die Gemeinschaftsfinanzierun
gen wurden in der Finanzreform von 
1969 verfassungsrechtlich veran
kert, um ein Auseinanderdriften der
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wirtschaftlichen Entwicklungen zu 
verhindern und darüber hinaus be
stehende Differenzen zu verrin
gern. Die Vergangenheit hat ge
zeigt, daß dieses Ziel nicht erreicht 
wurde. Eine Ursache dafür ist in der 
nahezu gleichmäßigen Verteilung 
der Mittel -  gemessen am Bevölke
rungsanteil -  auf finanzstarke und 
-schwache Länder zu sehen. 1986 
zahlte der Bund an die Bundeslän
der im Süden, Norden und Westen 
jeweils rund 120 DM pro Kopf der 
Bevölkerung für die Gemeinschafts
aufgaben (Agrarstruktur, W irt
schaftsstruktur, Hochschulbau), für 
die Bildungsplanung und den Woh
nungsbau (nach Artikel 91 a, 91 b 
und 104 a GG).

Auch die -  kürzlich in die Diskus
sion gebrachte -  Einführung eines 
Strukturfonds würde das gegenwär
tig zentrale Problem, nämlich die 
überdurchschnittliche Belastung fi
nanzschwacher Länder mit Sozial
kosten, nicht lösen können.

Ein Strukturfonds ist keine Alter
native zu unserem Modell; er wäre 
aber ein weiterer Schritt in die rich
tige Richtung, wenn er als ein Instru
ment eingesetzt würde, um die bis
her unterdurchschnittliche Beteili-

Entwicklung der Steueraus
stattung der Länder und 

Gemeinden Je Einwohner in DM 
(nach LFA und BEZ)

1971
1976
1981
1986

Steigerung 
1971-86 
in V.  H.

Norden

1.300
2.150
2.9HÜ
3.690

182.8

Westen

1,270
2.Ü0
2.840
3,660

180,3

Süden

1,270 
2 ,HK) 
2.920 
3,780

1%,9

Durchschnitt

1.280
2 ,!1 0

2,910
3.720

190,5

Quelle: Statistisches Bundesamt. BMF

öffentliche Investitionen 
je Einwohner
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I200H
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0
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Norden

Süden

-Westen _ 

Norden

LD: Landerdurchschnitt.

gung von nord- und westdeutschen 
Bundesländern an Aufträgen des 
Bundes zu erhöhen. Beispielsweise 
wurde 1986 in etwa 67%  des Auf

tragsvolumens von Bundesbahn 
und Bundespost nach Süddeutsch
land und nur ungefähr 33 % in den 
Norden und Westen vergeben.

Ziel der hinter dem Strukturfonds 
stehenden Überlegungen muß es 
m. E. sein, diese regionalen Dispari
täten, die im Ergebnis die bestehen
den Strukturprobleme verschärfen, 
abzubauen. Dies wird allerdings nur 
gelingen können, wenn der mit ei
nem Strukturfonds verbundene Bü
rokratieaufwand auf ein geringes 
Maß begrenzt würde.

Das niedersächsische Modell

Dreh- und Angelpunkt des Teu
felskreises aus Strukturproblemen 
und Finanzschwache ist die über
proportionale Belastung der nord- 
und westdeutschen Bundesländer 
mit Sozialkosten, insbesondere mit 
den Ausgaben nach dem Bundes
sozialhilfegesetz.

Der Vorschlag Niedersachsens 
sieht eine Beteiligung des Bundes 
von 50%  an den Sozialhilfekosten 
und damit eine Entlastung aller Län
der und Gemeinden vor Aufgrund 
der überdurchschnittlich hohen So
zialhilfekosten im Norden und We
sten fällt hier die Entlastung ver-

Der Vorschlag Niedersachsens in Zahlen
(in Mill, DM)

BAY BW HE RPF SAARL NRW NDS HB HH SH B Zusammen

1 Sozialhilfeleistungen 
nach BSHG{1987)'
bish, Landesanteil 100% 
neuer Landesanteil 50 %

2,106
1,053

2.044
1.022

1.626
813

881
440

346
173

6,102
3.051

2,502
1.251

414
207

1,125
563

932
466

1.308
654

19.386
9.693

Entlastung 1.053 1.022 813 441 173 3.051 1.251 207 562 466 654 9,693

2 Abtretung Mehrwert- 
Steueranteil
Belastung der Länder 
Auswirkung auf LFA

-889 -871 
4 118

-519 
f  54

-291 
+ 19

63
16

-1.344
f  1

-435  ̂ 62 
^ 5

-145  
-  23

- 158
-  38

-151 -4,928

Saldo (Belastung) -889 ^ 7 5 3 - 465 -^272 -7 9 -1.343 5 4 5 - 67 -168 -196 151 4.928

3 Nettoentlastung (1-2) + 164 1 269 4 348 M69 4 94 41.708 + 706 4 140 4 394 4 270 4 503 44.765

' Schätzung (netto) für 1987,
 ̂ Teilfinanzierung durch Änderung des Mehrwertsteuer-Anteils 1988 zugunsten des Bundes von 65.0% auf 69,0%; Landesanteil neu: 31,0%. 
 ̂ Basis; Steuerschätzung November 1987,
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ständlicherweise überproportional 
aus.

Da der Bund nach diesem Modell 
keine bestimmten Sozialhilfelei
stungen finanziert, sondern anteilig 
die Summe aller Sozialleistungen 
von Ländern und ihren Gemeinden 
mitfinanziert, bleibt es Sache der 
Landesgesetzgeber, die Gemein
den anteilig an der Entlastung der 
Sozialhilfekosten und an der Finan
zierung (durch eine Änderung des 
kommunalen Finanzausgleichs) zu 
beteiligen.

Als Ausgleich für die zusätzliche 
Belastung des Bundes, die für 1987 
auf etwa 9,7 Mrd. DM (netto) ge

schätzt wurde, sieht das Modell 
eine Abtretung von 4 Prozentpunk
ten des Länderanteils am Mehrwert
steueraufkommen an den Bund vor 
Das entspncht etwa einem Betrag 
von 5 Mrd. DM. Es verbleibt eine 
Deckungslücke für den Bund von 
ca. 4,7 Mrd. DM, die z. B. durch Er
höhung der Mineralölsteuer im Rah
men der ohnehin gebotenen Steuer
harmonisierung in der EG geschlos
sen werden könnte.

Gegen den Finanzierungsvor
schlag unseres Modells wurde ein
gewendet, daß die Sozialhilfeko
sten stärker steigen als die Einnah
men aus den zur Finanzierung her

angezogenen Steuerquellen, so 
daß die Finanzierung der SOprozen- 
tigen Sozialhilfekostenbeteiligung 
für den Bund auf längere Sicht nicht 
„kostenneutral“ sei. Dieser Ein
wand spricht m. E. aber für -  und 
nicht gegen -  eine Mitfinanzierung 
der Sozialhilfelasten durch den 
Bund, der so finanzielle Mitverant
wortung für „sein“ Bundessozialhil- 
tegesetz übernähme. Die finanz
schwachen Länder und Gemeinden 
würden dann Finanzierungsspiel
raum zurückgewinnen und hätten 
eine faire Chance, bei gleich guter 
Politik auch gleich gute Ergebnisse 
zu erzielen -  zum Nutzen der ge
samten Volkswirtschaft.

Guntram Palm

Der Kampf ums liebe Geld

Der Vorschlag des Landes Nie
dersachsen und weiterer 

sechs Bundesländer zur Übertra
gung der hälftigen Sozialhilfekosten 
auf den Bund ist für Baden-Würt
temberg und die anderen drei Süd- 
Länder Bayern, Hessen und Rhein
land-Pfalz, weil zur Lösung der Pro
bleme ungeeignet und in der Konse
quenz nicht zu Ende gedacht, nicht 
annehmbar. Das Albrecht-Modell 
stellt für diese Länder kein faires An
gebot dar Der Vorschlag läuft letzt
lich auf eine unangemessene finan
zielle Bevorzugung des Nordens zu 
Lasten des deutschen Südens hin
aus.

Der niedersächsische Vorschlag 
sieht vor, daß der Bund künftig 50 %

der Sozialhilfeausgaben der Länder 
und Kommunen, derzeit rund 9,7 
Mrd. DM, übernimmt und die Länder 
dafür auf vier Prozentpunkte ihres 
Umsatzsteueranteils, und damit auf 
rund 5 Mrd. DM, zugunsten des 
Bundes verzichten. Der verblei
bende Fehlbetrag von 4,7 Mrd. DM 
soll durch eine Erhöhung von Ver
brauchsteuern des Bundes gedeckt 
werden.

Falsche Prämissen

Die beklagte unterdurchschnittli
che Finanzausstattung der Nordre
gion ist in der vorgetragenen Form 
nicht zutreffend. Der Vorschlag ba
siert auf einem Vergleich der Zahlen 
bis 1986 und berücksichtigt nicht die

ab 1987 eingetretenen erheblichen 
Verbesserungen im Länderfinanz
ausgleich. Die Nordregion erfährt 
im Jahr 1988 im Vergleich zu 1986 
eine Besserstellung in der Größen
ordnung von rund 2 Mrd. DM, wovon 
allein auf die Küstenländer der Lö
wenanteil von 1,7 Mrd. DM entfällt. 
Die Leistungen für die Nordregion 
im bundesstaatlichen Finanzaus
gleich einschließlich der Bundeser
gänzungszuweisungen belaufen 
sich im Jahr 1988 auf rund sechs 
Milliarden Mark.

Auch im Bereich der Gemein
schaftsfinanzierungen und Geldlei
stungsgesetze stellt sich die Nord
region im Vergleich zu 1986 um 70 
Millionen Mark besser, sie erhält
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jetzt insgesamt 570 Millionen Mark 
mehr als ihrem Einwohneranteil ent
spricht, während der Süden im Jahr 
1987 um rund 340 Millionen Mark 
hinter seinem rechnerischen Ein
wohneranteil zurückgeblieben ist.

Des weiteren sind durch Werfthil
fen, Stahlhilfen, ERP-Programme 
im Jahr 1987 rund 750 Millionen 
Mark in den Norden geflossen, die 
ebenfalls die Finanz- und W irt
schaftskraft dieser Länder gestärkt 
haben, was aber von Niedersach
sen unberücksichtigt blieb.

Von einer Benachteiligung der 
Nordländer bei der Finanzausstat
tung kann somit nicht die Rede sein. 
Je Einwohner fließen dem Norden 
rund 90 Mark mehr an Steuern, För
derabgaben und Zuweisungen 
nach dem Finanzausgleichsgesetz 
zu als dem Süden. Insgesamt ver
fügt der Norden -  entgegen den

Darstellungen im niedersächsi
schen Vorschlag, in dem von einer 
Finanzausstattung in Höhe von ei
ner Milliarde Mark weniger die Rede 
ist -  tatsächlich über eine Finanz
ausstattung, die um eine Milliarde 
Mark höher ist als im Süden.

Im übrigen kann es nach eigenem 
Bekunden den Nord-Ländern so 
schlecht nicht gehen: In der Unter
suchung der norddeutschen Lan
desbanken „Wachstumsfelder in 
Norddeutschland“ vom Oktober 
1987 wird das von Klischees und 
Vorurteilen geprägte Bild einer ver
alteten Wirtschaftsregion Nord
deutschlands anhand detaillierten 
Datenmaterials zurechtgerückt. Die 
Wirtschaft der nördlichen Bundes
länder hat sich danach, trotz zwei
fellos spürbarer Anpassungspro
bleme, keineswegs von den vorherr
schenden ökonomischen Entwick
lungstrends abgekoppelt.

Die von Niedersachsen vorge
schlagene Sozialhilfesubvention ist 
kein geeignetes Mittel zur Lösung 
von Strukturproblemen und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie 
dienen allenfalls zur Erhaltung von 
verkrusteten und überholten Indu
strie- und Wirtschaftsstrukturen. 
Zum einen sind die Sozialhilfeauf
wendungen nur in der Größenord
nung von rund 15 Prozent von Ar
beitslosigkeit verursacht, zum ande
ren können zweifellos vorhandene 
Strukturprobleme des Nordens nur 
durch eine zukunftsorientierte 
Struktur-, Industrie- und Wettbe
werbspolitik überwunden werden. 
Der Bund und die Länder haben 
dazu mit ihren Leistungen im bun
desstaatlichen Finanzausgleich so
wie im Rahmen der Gemeinschafts
finanzierungen und der Geldlei
stungsgesetze eine Ausgangsbasis 
geschaffen. Es ist nunmehr Auf
gabe des Bundes, darüber hinaus

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHARSFORSCHUNG-HAMBURG

NEUERSCHEINUNG

Klaus Bolz 
(Hrsg.)

Großoktav, 
ca. 350 Seiten, 

brosch. DM 3 9 ,- 
ISBN 3-87895-350-X

DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
IN DEN SOZIALISTISCHEN LÄNDERN 
OSTEUROPAS ZUR JAHRESWENDE 1987/88

Die Osteuropa-Abteilung des HWWA-Instituts untersucht seit 
nunmehr 16 Jahren jeweils zu Jahresbeginn die wirtschaftliche 
Entwicklung in den einzelnen sozialistischen Ländern Osteuro
pas, und zwar insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse des 
vorangegangenen und die Entwicklungstendenzen des jeweils 
laufenden Jahres. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Ergeb
nisse erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund des laufenden 
Fünfjahrplans, ln der diesjährigen Untersuchung wird den Wirt
schaftsreformen in den einzelnen Ländern besondere Aufmerk
samkeit geschenkt, dies nicht zuletzt mit Blick auf die wirtschafts- 
und gesellschaftspolitischen Reformen in der Sowjetunion und 
deren Ausstrahlung auf die einzelnen RGW-Partnerländer.

VERLAG WELTARCHIV-HAMBURG
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Kosten für Strukturanpassung und 
Sozialausgaben zu finanzieren, unn 
in etwa gleiche Lebensverhältnisse 
in der Bundesrepublik zu gewährlei
sten.

Finanzverfassungsrechtliche 
Bedenken

Das Grundgesetz sieht im bun
desstaatlichen Finanzausgleich nur 
einen Einnahmeausgleich vor Der 
niedersächsische Vorschlag bringt 
dagegen im Ergebnis einen Ausga
beausgleich bei den Sozialhilfeko
sten, da er die Länder mit hohen So
zialhilfeausgaben überproportional 
entlastet und das Entlastungsvolu
men sodann den einnahmestarken 
Ländern und den Verbrauchsteuer
zahlern über höhere Leistungen ab
verlangt. Der Vorschlag versucht da
mit, den bundesstaatlichen Finanz
ausgleich unter Umgehung der Re
gelungen der Artikel 106 und 107 
des Grundgesetzes auf einen Aus
gabeausgleich auszuweiten, um da
mit das im Grundgesetz vorgese
hene Finanzausgleichssystem zu 
unterlaufen. Das ist verfassungswi
drig. Ein Ausgabeausgleich regt im 
übrigen nur zu weiteren Ausgaben 
an, leistet einer ausgabefreudigen 
Finanzpolitik Vorschub und bestraft 
eine sparsame Haushaltspolitik.

Außerdem beeinträchtigt der nie
dersächsische Vorschlag das 
grundgesetzlich garantierte Recht 
der Gemeinden auf kommunale 
Selbstverwaltung. Die ureigene 
kommunale Aufgabe der Sozialhilfe 
wird aus dem Bereich der kommu
nalen Selbstverwaltung herausge
löst und wegen der geplanten hälfti
gen Mitfinanzierungsquote des 
Bundes nach Artikel 104a Absatz 3 
Grundgesetz zu einer Angelegen
heit der Bundesauftragsverwaltung 
mit weitreichenden Einwirkungs
rechten des Bundes.

Im übrigen ist nach Artikel 104a 
Absatz 3 Grundgesetz eine Beteili
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gung des Bundes nur an Geldlei
stungsgesetzen möglich. Der über
wiegende Teil der Sozialhilfe, vor al
lem die Heimunterbringung, wird je
doch in Form von Sachleistungen 
erbracht, so daß die vorgesehene 
hälftige Beteiligung des Bundes an 
diesen Leistungen der Länder ver
fassungsrechtlich nicht zulässig ist.

Die pfiffige Absicht der Urheber 
besteht darin, daß die vier süddeut
schen Länder angesichts ihrer un
terdurchschnittlichen Belastung bei 
der Sozialhilfe künftig durch einen 
überdurchschnittlichen Steuerver
lust zur Kasse gebeten werden sol
len. im Ergebnis führt der Vorschlag 
für die Süd-Länder mit ihren Ge
meinden und Bürgern zu einer wei
teren Finanzumschichtung vom Sü
den zum Norden in Höhe von rund 
1,4 Mrd. Mark. Unter Berücksichti
gung der neben der Verschiebung 
von Umsatzsteueranteilen erforder
lichen Verbrauchsteuererhöhung 
entfällt davon auf Baden-Württem
berg und seine Bürger ein Betrag 
von 474 Millionen Mark. Die Süd- 
Länder könnten die auf sie entfallen
den Umsatzsteuerausfälle nicht 
selbst tragen, sondern müßten sie 
zu einem erheblichen Teil an die 
Kommunen weitergeben. Die mit 
der Initiative versprochene Entla
stung bei den Kommunen wird da
mit im Ergebnis nicht eintreten kön
nen. Dies ist der eigentliche „Pfer
defuß“ des aus kommunaler Sicht 
auf den ersten Blick begrüßenswert 
erscheinenden Vorschlags.

Niedersachsen und den anderen 
Nord-Ländern geht es in Wirklich
keit aber nicht darum, die Kommu
nen zu Lasten des Bundes oder der 
Länder von Sozialhilfekosten zu 
entlasten. Ich sehe in diesem Vor
schlag nichts anderes als den Ver
such innerhalb des Bund-Länder- 
Gefüges Einnahmequellen von den 
Süd-Ländern zugunsten der Nord- 
Länder und deren Bürger „umzuver
teilen“ .

Die baden-württembergischen 
Steuer- und Beitragszahler haben 
bereits in den Jahren 1983 bis 1987 
29 Milliarden Mark und damit 60 bis 
70 Prozent der gesamten Aus
gleichsleistungen über die verschie
denen Finanzausgleiche wie Län
derfinanzausgleich, Umsatzsteuer
ausgleich, Ausgleich der Arbeitslo
senversicherung und Finanzaus
gleich der Rentenversicherung an 
die finanzschwachen Länder abge
geben. Für Baden-Württemberg ist 
die Schröpfgrenze nunmehr endgül
tig erreicht.

In Baden-Württemberg erfüllt 
sich nicht das Märchen vom Stern
taler Das Geld fällt nicht vom Him
mel, sondern es wird von einer fleißi
gen Bevölkerung erarbeitet, die ei
nen moralischen Anspruch darauf 
hat, daß ein guter Teil des erwirt
schafteten Geldes im Lande ver
bleibt und für Zwecke dieses Lan
des eingesetzt wird. Es kann nicht 
alles wie fixiert nach Baden-Würt
temberg schauen und an unser 
Geld wollen. Vor zehn Jahren haben 
uns die antragstellenden Länder 
noch gute Ratschläge gegeben, 
heute nehmen sie unser Geld. Sie 
haben es unter anderem eben auch 
versäumt, notwendige strukturelle 
Anpassungen in Industrie und W irt
schaft rechtzeitig vorzunehmen.

Niemand braucht sich zu wun
dern, daß die Landesregierung von 
Baden-Württemberg unter diesen 
Bedingungen kein Verständnis für 
die weiteren Forderungen der Nord- 
Länder hauptsächlich auf Kosten 
Baden-Württembergs hat.

Keine Erhöhung 
der Verbrauchsteuern

Baden-Württemberg lehnt die 
vorgeschlagene zusätzliche Erhö
hung der Verbrauchsteuer um 4,7 
Milliarden Mark zur Finanzierung 
der Sozialhilfelasten ab. Sie kolli
diert mit den Zielen der Steuerre
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form 1990, den Bürger um rund 20 
Mrd. Mark netto zu entlasten.

Eine Erhöhung der Verbrauch
steuern, insbesondere der Mehr
wertsteuer und der Mineralölsteuer, 
belastet gerade die sozial schwä
cheren und älteren Mitbürger sowie 
die ländliche Bevölkerung. Dies 
würde letzten Endes eine Entla
stung der Kommunen bei den So
zialhilfeaufwendungen auch auf 
dem Rücken der Sozialhilfeempfän
ger bedeuten.

Bemerkenswert erscheint, daß 
mit dem Ziel, weitere Einnahme
quellen von den Süd-Ländern zu er
halten, die vier SPD-Länder, die 
sich dem Vorschlag Niedersach

sens angeschlossen haben, im Ge
gensatz zur offiziellen SPD-Linie, 
ausdrücklich für eine Verbrauch
steuererhöhung eintreten. Dies 
zeigt, daß diesen Ländern jedes Mit
tel recht ist, die eigene Finanzsitua
tion zu verbessern, und dies auch 
unter Aufgabe der Position der eige
nen Partei.

Baden-Württemberg wird seine 
Interessen wahren und die Initiative 
der sieben Nord-Länder ablehnen. 
Es verschließt sich aber nicht gegen 
sinnvolle strukturelle Fördermaß
nahmen zugunsten des Nordens. 
Es ist jedoch Aufgabe des Bundes, 
eine Strukturpolitik zu entwickeln, 
die auf einen Ausgleich der Arbeits

und Lebensbedingungen in der 
Bundesrepublik hinwirkt. Einen fi
nanziellen Lösungsansatz sehe ich 
darin, daß der Bund Mit- und Misch
finanzierungen abbauen hilft und 
die dabei freiwerdenden Mittel für 
eine aktive Strukturpolitik einsetzt.

Der Bund ist gefordert, den lei
stungsschwächeren Ländern über 
das Instrument der Bundesergän
zungszuweisungen zu helfen. Ich 
bin davon überzeugt, daß durch Ent
flechtung dieser Finanzbeziehun
gen eine wirksamere Strukturpolitik 
betrieben werden kann als durch 
neue, in der Tendenz kostentrei
bende und föderalismusfeindliche 
Mischfinanzierungsgesetze.

Friedrich Voss

Der Bund steht zu seiner gesamtstaatlichen 
Finanzverantwortung

Der vom Bundesrat am 29. April 
1988 beschlossene Gesetzes

antrag der vier norddeutschen Kü
stenländer, Berlins, Nordrhein- 
Westfalens und des Saarlandes 
strebt die Neuaufteilung der Ausga
ben für Sozialhilfe an. Im wesentli
chen geht es bei der vorgesehenen 
Übernahme der Hälfte der Sozialhil
feausgaben -  zur Zeit rund 9,7 Mrd. 
DM -  gegen Übertragung von 4 Pro
zentpunkten Umsatzsteuer -  ge
genwärtig rund 5 Mrd. DM -  auf den 
Bund um die bereits seit langem dis
kutierte Frage, wie die staatlichen 
Einnahmen nicht nur zwischen 
Bund und Ländern, sondern auch 
im Verhältnis der Länder unterein
ander sachgerecht aufgeteilt wer
den. Schwerwiegende haushalts- 
und finanzpolitische Gründe 
ebenso wie verfassungspolitische 
und verfassungsrechtliche Ge

sichtspunkte sprechen gegen eine 
Beteiligung des Bundes an der So
zialhilfe.

Zunächst erlauben die Finanz
lage des Bundes und die -  an den 
Prinzipien unserer Verfassung 
orientierte -  ausgewogene Vertei
lung der Finanzierungsaufgaben 
keine solche finanzielle Umschich
tung zugunsten der Länder ein
schließlich ihrer Gemeinden. Der 
Bund trägt allein die Staatszu
schüsse zur Rentenversicherung. 
Er ist im wesentlichen zuständig für 
die dynamischen Leistungsgesetze 
im Bereich Familienpolitik und finan
ziert die Arbeitslosenhilfe. Im übri
gen war die finanzielle Ausstattung 
des Bundes in den letzten Jahren im 
Verhältnis zu derjenigen der Länder 
und Gemeinden deutlich ungünsti
ger

Alle Indikatoren zur Finanzent
wicklung belegen die Schlechter
stellung des Bundes. So beträgt der 
Zuwachs der Steuereinnahmen des 
Bundes für den Zeitraum 1985 bis 
einschließlich 1988 12,3%, für die 
Länder und Gemeinden hingegen 
17,7%. Der Anteil des Bundes an 
den Steuereinnahmen beträgt 1988 
nur noch 45,4% , während er 1981 
noch 48,7 % betragen hatte.

Es hat in den letzten Jahren eine 
massive Umverteilung zu Lasten 
des Bundes stattgefunden, mitbe
dingt durch seine stets länder- und 
gemeindefreundliche Finanzpolitik.

Deshalb lag auch die Kreditfinan
zierungsquote des Bundes trotz sei
ner Ausgabendisziplin und seiner 
Konsolidierungspolitik seit 1982 
stets deutlich höher (1987 Bund
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10,2% , Länder und Gem einden 

6 ,0 % ). Auch die S teuerreform  wird 

die finanzie lle Lage des Bundes im 

Vergleich zu Ländern und G em ein

den weiter verschlechtern.

Vor diesem  finanzpolitischen Hin

tergrund ist es ausgeschlossen, 

daß der Bund die nach dem G esetz

entwurf verbleibende Finanzlücke 

von netto 4,7 Mrd, DM ohne Aus

gleich auf der E innahm enseite hin

nimmt.

Die Erhöhung von Verbrauch

steuern, die in diesem  Zusam m en

hang als F inanzierungsinstrum ent 

für die Nettobelastung des Bundes 

aus der Sozialhilfe in der politischen 

Diskussion in Befracht gezogen 

wird, scheidet als unrealistisch aus. 

Der Bundeshaushalt wird schon ab 

1988 mit erheblichen zusätzlichen 

Anforderungen belastet. Allein der 

neue Eigenmittelbeschluß der EG 

kostet den Bund 1988 über 4 Mrd,

DM ansteigend auf verm utlich bis 

zu 10 Mrd. DM in 1992, Zum A us

gleich dieser Belastung m üssen wir, 

was seit langem bekannt ist, die Ver

brauchsteuern maßvoll anheben: 

Eine Verbrauchsteuererhöhung dar

über hinaus zur Finanzierung von 

Sozialh ilfeausgaben wäre steuer- 

und w irtschaftspolitisch verfehlt,

Aspekte des F inanzausgle ichs

Das Finanzierungsm odell des 

G esetzentwurfs stellt zudem den 

geltenden F inanzausgleich poli

tisch in Frage und berührt die für ihn 

m aßgebenden Verfassungsgrund

sätze, Im Vorjahr hatte der Bund bei 

der Neuregelung des bundesstaatli

chen F inanzausgleichs durch die 

Erhöhung der Bundesergänzungs

zuweisungen von mehr als V? Mrd, 

DM dazu beigetragen, daß -  mit 

Ausnahm e des Freistaates Bayern 

-  alle Bundesländer ab 1988 gegen

über dem geltenden Recht besser

gestellt wurden. Der Länderfinanz

ausgleich wurde nach langen und 

schwierigen Abstim m ungsprozes

sen zw ischen Bund und Ländern 

und innerhalb der Länder auf eine 

sorgfältig ausbalancierte G rund

lage gestellt. Inzwischen liegt eine 

Verfassungsklage Ham burgs ge

gen diese Neuregelung vor, m it der 

Erwartungen weiterverfo lgt wer

den, die nach den vom Bundesver

fassungsgericht gesetzten M aßstä

ben und G renzen nicht erfüllt wer

den können.

Das vorliegende F inanzierungs

modell könnte -  dies zeigen die 

Stellungnahm en der süddeutschen 

Länder -  den seinerzeit ge funde

nen Kompromiß gefährden, weil es 

außerhalb der F inanzausgleichsre

geln des Art, 107 GG zu einer m assi

ven Veränderung der F inanzaus

stattung im Verhältnis zw ischen 

Bund und Ländern und den Län

dern untereinander führen würde.
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Im Rahmen des Finanzausgleichs
systems werden von den finanzstar
ken Ländern und vom Bund 5,85 
Mrd. DM zugunsten der finanz
schwachen Länder erbracht. Nach 
dem Sozialhilfe-Konzept würde zu
gunsten dieser Länder noch einmal 
ein Finanzvolumen in einer Größen
ordnung von 3,8 Mrd. DM umge
schichtet. Demgegenüber erscheint 
das neue Finanzausgleichsgesetz 
von den Größenordnungen der Än
derungseffekte her -  1,19 Mrd. D M - 
fast zweitrangig. Bei der Übertra
gung der Umsatzsteuer ergibt sich 
ein horizontaler Finanzausgleichs
effekt zu Lasten der süddeutschen 
Länder in einer Größenordnung von 
rund 700 Mill. DM. Dieser wird aller
dings durch die vom Bund einzu
schießenden Mittel in Höhe von 4,7 
Mrd. DM überkompensiert. Sie kom
men zwar in Höhe von rund 3,1 Mrd. 
DM wiederum, und zwar weit über
proportional zur Bevölkerung, den 
finanzschwachen Ländern zugute, 
aber führen insgesamt dazu, daß je
des Land entlastet wird. Im Gesamt
ergebnis werden die süddeutschen 
Länder bei einem Bevölkerungsan
teil von 48%  nur um rund 900 Mill. 
DM entlastet, während die anderen 
Länder eine Entlastung von rund 
3,8 Mrd. DM erhalten.

Weitere Probleme

Der Gesetzentwurf läßt es bei der 
Änderung der Umsatzsteuervertei
lung für 1989 an der in Art. 106 Abs. 
3 GG vorgesehenen Gesamtschau 
von Einnahmen und Ausgaben mit 
dem Ziel gleicher Deckungsquoten 
für Bund und Länder fehlen. Indem 
er den Bund mit Mehrausgaben von 
5 Mrd. DM ohne realistische Einnah
medeckung belastet, trifft er zudem 
eine Finanzierungsregelung, die 
weitere Unterschiede in den Dek- 
kungsquoten von Bund und Län
dern bedingt.

Die Gesetzesvorlage wirft über
dies weitere verfassungsrechtliche
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und finanzpolitische Fragen auf, die 
zeigen, daß sich die Mitfinanzierung 
der Sozialhilfekosten durch den 
Bund keineswegs reibungslos re
geln läßt.

□  Art. 104a Abs. 3 GG beschränkt 
die Möglichkeit der Finanzierungs
beteiligung des Bundes auf Geldlei
stungen der Länder und Gemein
den an den Bürger Demgegenüber 
umfaßt die Sozialhilfe aber in gro
ßem Umfang auch Leistungen der 
„persönlichen Hilfe“ und „Sachlei
stungen“ . Der Gesetzentwurf zeigt 
keine Lösung für diese Abgren
zungsproblematik auf.

□  Mit der Beteiligung des Bundes 
würde eine neue, besonders proble
matische Mischfinanzierung ge
schaffen. Nach dem bisherigen 
Recht tragen die Gemeinden tradi
tionell die Sozialhilfelasten. Die So
zialhilfe erfordert eine besonders 
ortskundige und ortsnahe Verwal
tung. Denn sie muß sich nach der 
Natur der Sache im besonderen 
Maße an den Besonderheiten des 
Einzelfalles sowie an örtlichen und 
regionalen Gegebenheiten orientie
ren. Deshalb gesteht auch das gel
tende Bundessozialhilfegesetz bei 
der Rechtsanwendung vor Ort wie 
auch bei der Festsetzung der Regel
sätze einen erheblichen finanzwirk
samen Gestaltungsspielraum zu. 
Dazu gehört als Gegenstück eine 
ortsgebundene Finanzverantwor
tung.

Auch das Argument, die Sozial
hilfe sei nicht dafür geschaffen, die 
Folgen der Arbeitslosigkeit aufzu
fangen, trifft nicht zu. Dabei wird ver
kannt, daß bei der Einführung des 
neuen Sozialhilferechts die Erfah
rungen der Vergangenheit einbezo
gen wurden. Hierzu gehörten auch 
die Massennotstände, wie sie in 
den 30er Jahren und nach dem 
Zweiten Weltkrieg aufgetreten wa
ren.

□  Die hälftige Kostenübernahme

durch den Bund würde nach Art. 104 
Abs. 3 Satz 2 GG im Bereich der So
zialhilfe zur Auftragsverwaltung füh
ren. Die damit verbundene Zentrali
sierung, für die sich der Bund erst 
die Instrumente verschaffen müßte, 
ist gerade bei der Sozialhilfe fehl am 
Platz. Im übrigen bedeutete die zen
trale Steuerung einen tiefen Eingriff 
in die Selbstverwaltung der Ge
meinden. Diese würden finanziell 
um so weniger entlastet, je mehr die 
Länder von den Bundesmitteln zu 
ihrer Refinanzierung einbehielten.

Fazit

Die Bundesregierung ist bereit, 
mit den Ländern zu prüfen, wie eine 
ausgeglichenere Struktur zwischen 
den Regionen erreicht werden 
kann. Sie hat auch bisher den Pro
blemen der nord- und nordwest
deutschen Länder nicht tatenlos zu
gesehen.

So hat der Bund gezielt zur Entla
stung der Gemeinden an der Sozial
hilfe beigetragen. Zu nennen sind 
die mehrfache Verlängerung der Be
zugsdauer des Arbeitslosengeldes, 
Verbesserungen beim Wohngeld, 
die Einführung eines Kindergeldzu
schlages für geringverdienende El
tern und die Wiedereinführung des 
Kindergeldes für arbeitslose Ju
gendliche.

Darüber hinaus hat der Bund fi
nanzschwachen Ländern mehrfach 
Hilfen gewährt wie z. B. die Hilfen 
für das Saarland -  300 Mill. DM - ,  
für die Küstenländer -  300 Mill. DM 
und -  wie kürzlich beschlossen -  für 
die Montanregionen. Mit der Neure
gelung des Länderfinanzausgleichs 
hat der Bund ferner die Bundeser
gänzungszuweisungen von 1,5 auf 
2 % des Umsatzsteueraufkommens 
(-1- rund 600 Mill. DM) aufgestockt. 
Es gibt deshalb keinen Anlaß, daran 
zu zweifeln, daß der Bund auch 
künftig zu seiner gesamtstaatlichen 
Finanzverantwortung steht.
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Herbert Schmalstieg

Sozialhilfe; Sprengsatz in den städtischen Etats

Die Sozialhilfe hat sich in den 
80er Jahren zum Sprengsatz 

in den städtischen Verwaltungs
haushalten entwickelt. Selbst für 
den Durchschnitt aller Kommunen 
im Bundesgebiet haben sich die ge
samten Sozialausgaben in den Jah
ren 1980 bis 1988 um 85 % auf 27 'k 
Mrd. DM erhöht. Ihr Hauptbestand
teil, die Sozialhilfeausgaben, haben 
sich in diesen acht Jahren sogar 
mehr als verdoppelt (auf fast 22 V? 
Mrd. DM). Wie stark die Dynamik 
der Sozialausgaben die Handlungs
spielräume der Kommunen in den 
übrigen Aufgabenfeldern eingeengt 
hat, macht die Entwicklung der kom
munalen Ausgaben ohne soziale 
Leistungen sehr deutlich: Sie sind 
innerhalb von acht Jahren nur um 
insgesamt 19% gestiegen, dies 
sind pro Jahr lediglich 2,2% . Diese 
maßvolle Ausgabenpolitik der Kom
munen hat es im übrigen ermög
licht, daß sie seit Beginn dieses 
Jahrzehnts trotz der hohen und von 
ihnen selbst nicht beeinflußbaren 
Steigerungen ihres Sozialhilfeauf
wandes die einzige Ebene gewesen 
sind, die mit einem  jahresdurch
schnittlichen Ausgabenzuwachs 
von 2,9%  die „magische“ 3-%- 
ün ie  des Finanzplanungsrates ein
gehalten haben.

Diese Durchschnittszahlen für 
die Gesamtheit aller Kommunen im 
Bundesgebiet können allerdings al
lenfalls andeuten, welche Zusatzbe
lastungen durch die Sozialhilfe die
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meisten Städte, insbesondere in 
Regionen mit wirtschaftsstrukturel
len Problemen, zu verkraften ha
ben. Für viele Städte sind zweistel
lige Zuwachsraten der Sozialhilfe
ausgaben seit Jahren eher die Re
gel als die Ausnahme. Die Höhe 
und die Dynamik der Sozialhilfela
sten treffen strukturschwache 
Städte besonders hart, weil sie zu
gleich mit schwachen Steuerein
nahmen fertig werden müssen. Be
sonders nachteilig wirkt sich hier die 
Demontage der Gewerbesteuer 
aus, für die der Bundesgesetzgeber 
ebenso verantwortlich ist wie für die 
außerordentlich hohen Sozialhilfe
lasten. Hinzu kommen kumulative 
Dauerverluste der Städte durch die 
geltende Verteilungsregelung des 
Gemeindeanteils an der Einkom
mensteuer

Hauptursachen; Arbeits
losigkeit und Pflegekosten

Hauptursache für die seil Jahren 
außerordentlich hohen Zuwächse 
der städtischen Sozialhilfeleistun
gen sind die starken Zusatzbela
stungen durch die Sozialhilfe für Ar
beitslose, die den Kommunen ins
gesamt inzwischen Kosten von 
über 3 Mrd. DM verursacht. Die So
zialhilfeausgaben für die Aufgabe 
der Unterstützung von Arbeitslo
sen, für die die Zuständigkeit ein
deutig nicht bei den Städten, son
dern beim Bund liegt, sind aber in 
Brennpunkten der Arbeitslosigkeit

noch viel belastender als dies die 
Gesamtzahl deutlich machen kann: 
zum Teil sind die Sozialhilfeaufwen
dungen für Arbeitslose in struktur
schwachen Städten heute bis zu 
zehnmal höher als 1981. Inzwischen 
weisen selbst Städte in strukturstar
ken Regionen sehr hohe Zuwächse 
der Sozialhilfe für Arbeitslose auf. In 
strukturschwachen Städten war 
aber das Niveau der Sozialhilfelei
stungen für Arbeitslose zwangsläu
fig schon seit Jahren so hoch, daß 
sich für die auf die Einwohnerzahl 
bezogenen Leistungen nach wie 
vor ein ausgeprägtes Nord-Süd-Ge- 
fälle ergibt.

Stärker als die Entwicklung der 
gesamten Arbeitslosenzahl wirkt 
sich die Entwicklung der Struktur 
der Arbeitslosen, insbesondere die 
zunehmende Dauer- und Jugendar
beitslosigkeit, auf den Sozialhilfe
aufwand der Städte für Arbeitslose 
aus. So überwiegen inzwischen die 
Leistungen für Arbeitslose ohne An
sprüche nach dem Arbeitsförde
rungsgesetz (AFG) gegenüber den 
ergänzenden Sozialhilfeleistungen 
für Bezieher von Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosenhilfe. Dabei wirkt 
sich besonders belastend für die 
Städte aus, daß diese Sozialhilfelei
stungen pro Fall bei Arbeitslosen 
ohne AFG-Anspruch besonders 
hoch sind.

Neben den vom Bund auf die So
zialhilfeträger abgewälzten Kosten 
der Arbeitslosigkeit sind die Kom
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munen auch mit dem Sozialhilfeauf
wand für die Pflege alter Menschen 
überfordert. Die Ausgaben der So
zialhilfeträger für die „Hilfe zur 
Pflege“ dürften im vergangenen 
Jahr bereits 8 Mrd. DM überschrit
ten haben. Damit wird rund ein Drit
tel des gesamten Sozialhilfeauf
wandes hierfür in Anspruch genom
men. Zudem wird dieser Aufwand 
schon aus demographischen Grün
den auch künftig überdurchschnitt
lich stark zunehmen, weil sich der 
Anteil alter Menschen langfristig 
weiter erhöht. Die Übernahme des 
Risikos der Pflegebedürftigkeit im 
Alter kann aber auf Dauer nicht Auf
gabe der Kommunen sein.

Ansatzpunkte 
für eine Entlastung

Diese beiden Hauptursachen zei
gen, wo die dringend notwendige 
Entlastung der Sozialhilfeträger an
setzen müßte. Der Deutsche Städ
tetag hat schon seit Jahren -  in 
Übereinstimmung mit den anderen 
kommunalen Spitzenverbänden -  
gefordert:

□  Der Bund muß die volle finan
zielle Verantwortung für die Arbeits
losigkeit übernehmen. Hierzu ist 
eine Harmonisierung der unter
schiedlichen Leistungsniveaus bei 
der Sozialhilfe und der Arbeitslosen
unterstützung erforderlich.

□  Der Bundesgesetzgeber muß für 
eine bessere finanzielle Absiche
rung der Pflegebedürftigkeit im Alter 
sorgen. Die kommunalen Spitzen
verbände präferieren hierfür eine 
krankenversicherungsrechtliche Lö
sung.

Mit diesen sachlich begründeten, 
an den Hauptursachen der hohen 
Sozialhilfelasten anknüpfenden 
Forderungen sind die kommunalen 
Spitzenverbände aber einer Pro
blemlösung, die die Städte nachhal
tig und dauerhaft von Sozialhilfe 
entlastet, kaum nähergekommen.
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Deshalb unterstützt das Präsidium 
des Deutschen Städtetages den 
vom niedersächsischen Minister
präsidenten initiierten, inzwischen 
von sieben Ländern getragenen 
Vorschlag einer Übernahme von 
50%  der Sozialhilfekosten durch 
den Bund, die in etwa zur Hälfte 
durch Verzicht der Länder auf Um
satzsteueranteile finanziert werden 
soll. Allerdings hält der Deutsche 
Städtetag nach wie vor seine lang
jährigen Forderungen nach Über
nahme der vollen Kosten der Ar
beitslosigkeit durch den Bund und 
nach versicherungsmäßiger Absi
cherung des Pflegefallrisikos für die 
besseren Lösungsansätze, weil sie 
an den Ursachen ansetzen.

Zudem hat das Städtetags-Präsi- 
dium bei seinen Beratungen am 7. 
März dieses Jahres die grundsätzli
che Befürwortung der Initiative der 
norddeutschen Ministerpräsidenten 
mit der Erwartung verknüpft, daß 
die Entlastung durch die Über
nahme eines Teils der Sozialhilfela
sten durch den Bund auch bei den 
kommunalen Sozialhilfeträgern an
kommen muß. Dahinter steht die 
durch leidvolle Erfahrungen ge
prägte Befürchtung, daß die Länder 
-  wenn auch in unterschiedlichem 
Maß -  dazu neigen, ihre Landes
etats auf Kosten der Kommunen zu 
sanieren. Deshalb befürchten die 
Städte, daß zumindest ein Teil der 
Länder eine Beteiligung des Bun
des an den Sozialhilfekosten vor
rangig zur Lösung von Finanzpro- 
biemen im Landeshaushalt verwen
den könnte.

Zweitbeste Lösung

Ein weiteres Problem wirft die aus 
den Überlegungen über Sozialla
stenansätze im kommunalen Fi
nanzausgleich bekannte Tatsache 
auf, daß die effektiven Sozialhilfe
ausgaben der einzelnen Kommu
nen als Maßstab für die örtliche Ko
stenerstattung kaum geeignet sind.

Lösungen könnten hier in pauscha
lierten Sozialhilfeleistungen pro Fall 
für einzelne Sozialhilfearten oder in 
der Verwendung von sozialhilferele
vanten Indikatoren (z. B. Arbeitslo
senquote) gesucht werden. Unter 
dem Aspekt der kommunalen 
Selbstverwaltung ist zudem die 
grundsätzliche Problematik zu se
hen, daß die Sozialhilfe bei einer 
50prozentigen Beteiligung des Bun
des zu einer Auftragsangelegenheit 
würde.

Nicht akzeptabel ist der Einwand, 
dieser Vorschlag führe zu regional 
sehr unterschiedlichen Entlastungs
effekten. Es versteht sich von 
selbst, daß eine Übernahme von 
Sozialhilfekosten durch den Bund 
dort zu überdurchschnittlichen Ent
lastungen führt und führen muß, wo 
die Sozialhilfebelastungen beson
ders hoch sind, und dort zu unter
durchschnittlichen Entlastungen 
führt, wo die Belastungen durch die 
Sozialhilfe unterdurchschnittlich 
sind. Diese Unterschiedlichkeit der 
Entlastungswirkungen muß auf
grund der unterschiedlichen örtli
chen und regionalen Belastungssi
tuation vielmehr gerade das Ziel ei
ner solchen Maßnahme sein. Ähn
lich unterschiedliche Entlastungsef
fekte würden sich aus dem gleichen 
Grund auch bei Realisierung der ge
nannten langjährigen Forderungen 
der kommunalen Spitzenverbände 
ergeben.

Als Fazit ist festzuhalten: Über die 
Notwendigkeit der Entlastung der 
Kommunen von Kosten der Sozial
hilfe kann aus städtischer Sicht kein 
Zweifel bestehen. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben hierfür 
sachgerechte und ursachenbezo
gene Vorschläge unterbreitet, aller
dings bisher erfolglos. Als Second- 
best-Lösung verdient deshalb die 
Initiative der sieben Länder trotz der 
damit verbundenen Probleme die 
grundsätzliche Unterstützung der 
Kommunen.
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